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Verfassungswidrigkeit der R-Besoldung

Sehr geehrter Herr Dr. Ullerich,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 12. Dezember 2023. Auf Ihre darin geäußerten

Forderungen beziehe ich gerne Stellung.

Rückwirkende Korrektur des Familienzuschlags ab dem dritten Kind

Sie beziehen sich auf zwei Vorlagebeschlüsse des VG Berlin an das

Bundesverfassungsgericht vom 16. November 2023. Das VG Berlin erachtet darin die

familienbezogenen Besoldungsbestandteile der Berliner Richterinnen und Richter für die

Jahre 2011 bis 2020 als verfassungswidrig zu niedrig bemessen. Sie fordern daher die

Einbeziehung in das in meinem Schreiben von 29. August 2023 angekündigte
dung,

Reparaturgesetz zu der in der Vergangenheit mutmaßlich zu niedrig gewährten Besol

sobald das BVerfG seine Entscheidung zu den noch offenen Verfahren zur

Amtsangemessenheit der A-Besoldung getroffen hat.

Der Problematik der in der Vergangenheit zu niedrig gewährten Familienzuschläg e bei

Familien mit drei oder mehr Kindern wird in der Finanzverwaltung eine hohe Priorität

beigemessen. Dementsprechend wird derzeit bereits auf Fachebene an einem

Regelungsentwurf gearbeitet, der die notwendigen Reparaturen vorsieht. Dieses

Reparaturgesetz soll Teil des nächsten Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes

werden. Vorbehaltlich der Verabschiedung im Abgeordnetenhaus würde die Korrektur somit

im Laufe des Jahres 2024 erfolgen.



Nichtgewährung der Hauptstadtzulage ab der Besoldungsgruppe Al4

Des Weiteren nehmen Sie Bezug auf den Vorlag ebeschluss des VG Berlin an das BVerfG

vom 4. Dezember 2023. Darin sieht das VG Berlin die Nichtgewährung der

Hauptstadtzulage für beamtete Dienstkräfte des Landes Berlin ab der Besoldungsgruppe

A 14 als verfassungswidrig an. Si e schließen sich der Auffassung des VG Berlin an und

dass durch die Kappung ab der Besoldungsgruppe A 13 die Abstände zu
argumentieren,

den höheren Besoldungsgruppen auf verfassungswidrig e Weise abgeschmolzen werden. Die

Besoldung in de r Besoldungsgruppe R 1 sei in der Erfahrungsstufe 1 sogar niedriger als in

der dritten Erfahrungsstufe der Besoldungsgruppe A 13. Der Ausschluss de r Dienstkräfte,

welche nach R 1 besoldet werden, sei somit bereits nach den eigenen Maßstäben der

Finanzverwaltung nicht zu rechtfertigen. Sie fordern daher den Senat dazu auf, die

Hauptstadtzulage auf die R-Besoldung zu erstrecken.

Hierzu kann ich Ihnen mitteilen, dass für eine abschließende Bewertung des

m Vorlagebeschluss abgewartet
Vorlagebeschlusses zunächst die schriftlichen Gründe zu

werden. Ihre Forderung nach einer Erstreckung der Gewä hrung der Hauptstadtzulage auf

weitere Besoldungs gruppen wird bei der Prüfung und Entscheidung zum weiteren Umgang

mit der Hauptstadtzulage selbstverständlich geprüft.

Mit freundlichen Grüßen

Au. hmmm’

Wolfgang Schyrocki

Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, 10179 Berlin
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